
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Frühjahrskonferenz  
1. bis 2. Juni 2022 

 

 

Beschluss 

 

 

TOP I.14 Pakt für den Rechtsstaat – Stärkungspakt Justiz 

 

 

Berichterstatter:  Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, 

Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sach-

sen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister begrüßen die Vereinbarung im Koa-

litionsvertrag auf Bundesebene, mit den Ländern den Pakt für den Rechtsstaat 

zu verstetigen und ihn um einen Digitalpakt für die Justiz zu erweitern, sowie 

die gemeinsame Bereitschaft von Bund und Ländern, den Rechtsstaat und das 

Vertrauen in den Rechtsstaat hierdurch weiter zu stärken. Sie bekräftigen in 

diesem Zusammenhang ihre Beschlüsse aus den Konferenzen vom 

16. Juni 2021 und vom 11./12. November 2021. 

 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister sind sich einig, dass der erste Pakt 

für den Rechtsstaat die Schaffung von neuen und für die Aufgabenerfüllung der 

Justiz dringend erforderlichen Stellen in der Justiz unterstützt hat. Sie betonen 

noch einmal, dass zur Verstetigung des Paktes eine dauerhafte und nachhaltige 

Weiterfinanzierung der im Rahmen des ersten Paktes für den Rechtsstaat zur 

Personalverstärkung eingerichteten Planstellen und Stellen zwingend erforder-

lich ist. Zudem müssen die ständig wachsenden und auf Dauer angelegten An-

forderungen berücksichtigt werden, die durch die Gesetzgebung des Bundes 

für die Justiz der Länder verursacht werden. Sie sehen hier weiterhin den Bund 

auch insoweit mit in der Verantwortung, als ein erneuerter Pakt für den Rechts-

staat die zusätzlichen Herausforderungen für die Justiz berücksichtigen muss 
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und daher bei der Weiterfinanzierung der bislang geschaffenen Stellen nicht 

stehen bleiben darf. 

 

3. Die Justizministerinnen und Justizminister sind auch weiterhin der Überzeu-

gung, dass der neue Pakt die Vereinbarung gemeinsamer Investitionen von 

Bund und Ländern in die Digitalisierung zum Inhalt haben muss. Eine IT-ge-

stützte Justiz muss nicht nur verlässlich, verzögerungsfrei und hochverfügbar, 

sondern in zunehmendem Maße auch gegen Angriffe von außen abgesichert 

werden. Ihr flächendeckender und nachhaltiger Ausbau fordert erhebliche zu-

sätzliche sachliche und personelle Ressourcen. Bund und Länder müssen bei 

dieser zentralen Zukunftsaufgabe zusammenarbeiten, um die Chancen der Di-

gitalisierung in der Justiz zu nutzen. Insbesondere aufgrund der bundesgesetz-

lich vorgegebenen Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der 

elektronischen Akte bis Ende 2025 ist der Bund aufgefordert, die Länder sehr 

zeitnah bei ihren erheblichen Investitionen in moderne Technik und bei der Be-

schäftigung von IT-Spezialisten zu unterstützen. Dies erfordert eine effektiv ko-

ordinierte Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, um die Digitalisie-

rungsvorhaben zielgerichtet zu priorisieren und zeitlich wie inhaltlich nachhaltig 

abzustimmen. Die Länder werden deshalb bis zur nächsten Konferenz der 

Amtschefinnen und Amtschefs den Umsetzungsstand der E-Akte, den Stand 

der Digitalisierung und die bestehenden Umsetzungsbedarfe ermitteln, darstel-

len und bewerten, um gemeinsam mit dem Bund dessen Unterstützung für die 

Länder priorisieren zu können. 

 

4. Die Justizministerinnen und Justizminister halten es ausdrücklich für erforder-

lich, dass das Bundesministerium der Justiz entsprechend seiner Ankündigung 

nunmehr zeitnah mit den Ländern in konkrete Verhandlungen über einen er-

neuten Pakt für den Rechtsstaat eintreten wird. Aus Sicht der Länder muss der 

Pakt als zukunftsfähiger „Stärkungspakt Justiz“ die finanzielle Unterstützung 

der Länder bei ihren Bemühungen um eine angemessene Personalausstattung 

fortschreiben und intensivieren sowie den finanziellen Rahmen für eine auf 

Dauer angelegte, stetige und geordnete Zusammenarbeit bei der Bewältigung 

der vielfältigen Herausforderungen der Digitalisierung vorgeben. 

 


